
Rechtsgrundlage der Datenerhebung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) EU Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) in Verbindung mit § 8 der Verordnung zum Schutz
vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 der Freien Hansestadt Bremen. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich für den vorgenannten Zweck.
Die erhobenen Daten werden für drei Wochen aufbewahrt. Sofern es zur Infektionskettenverfolgung erforderlich ist, ist das zuständige Gesundheitsamt zum Abruf
dieser Daten befugt. Ansonsten werden die Daten nach Ablauf der drei Wochen gelöscht bzw. der Fragebogen entsorgt.
Zudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein Restrisiko bestehen bleibt, sich im Rahmen einerZudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein Restrisiko bestehen bleibt, sich im Rahmen einer
Anwesenheit an der Veranstaltung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren und dass Sie dieses Risiko bewusst eingehen. Insbesondere bei Zugehörigkeit
zu einer von dem Robert-Koch-Institut definierten Risikogruppen müssen Sie bitte für sich selbst entscheiden, ob Sie bei an der Veranstaltung anwesend
sein möchten.

 

Datenschutz:

Erfassung von Zuschauer Kontaktdaten
zwecks Nachverfolgung von Infektionsketten


